
 
STADTVERWALTUNG 
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE  

 
 

 
 Drucksache Nr.: 138/2021 
   
  Dezernat IV 
 Federführend: Fachbereich 2 
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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf 11.05.2021 Ö zur Vorberatung 

Ausschuss für Umwelt und Naturschutz 19.05.2021 Ö zur Vorberatung 

Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr 20.05.2021 Ö zur Vorberatung 

Stadtrat 25.05.2021 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Bebauungsplan „Kandelwiesen„ im Ortsbezirk Lachen-Speyerdorf  
 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Beschluss zur Einleitung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 

 
Antrag: 
 
Der Stadtrat beschließt:  

1. die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kandelwiesen“ im Ortsbezirk Lachen-
Speyerdorf gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 

2. die Einleitung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan-Vorentwurf „Kandelwiesen“ im Ortsbezirk 
Lachen-Speyerdorf.  

 
 
 
Begründung: 
 
Zwischen dem Speyerbach und dem nördlichen Ortsrand ist auf einer im 
Flächennutzungsplan dargestellten "Fläche für die Landwirtschaft (Bestand)" eine 
gewerbliche Nutzung entstanden, für die eine Erweiterungsmöglichkeit erforderlich ist. Die 
seinerzeit für eine frühere Gärtnerei als Vorhaben im Außenbereich genehmigten Gebäude, 
zumeist Gewächshäuser, werden inzwischen als Ausstellungs- und Lagergebäude genutzt, 
weil sich die frühere Gärtnerei zu einem Großhandelsbetrieb für Floristenbedarf, d.h. 
Ausschmückungs- und Arbeitsmaterial für Blumengeschäfte und Gärtnereien, entwickelt hat.  

Der Stadtrat fasste bereits in seiner Sitzung am 28.02.2012 den Aufstellungsbeschluss zum 
o.g. Bebauungsplan. Eine frühzeitige Beteiligung vom 12.03.2012 bis einschließlich 
23.03.2012 sowie eine förmliche Beteiligung vom 16.07.2012 bis einschließlich 17.08.2012 
wurden damals durchgeführt.  

Während der Beteiligungsphasen zeigten sich insbesondere wasserwirtschaftliche Probleme, 
die zunächst nicht zu lösen waren. Daraufhin wurde das Bebauungsplanverfahren nicht 



weiter geführt und stand bisher still. Insbesondere ging es um die Sicherstellung des 
schadensfreien Hochwasserabflusses und um die Herstellung der Durchgängigkeit des 
Speyerbachs für Fische und Makrozoobenthos. Die daraus resultierende Planung sah eine 
deutliche Verbreiterung des nördlichen Arms des Speyerbachs auf 16 m vor, die eine 
Reduzierung des bestehenden Betriebsgeländes zur Folge gehabt hätte, womit der 
Großhandelsbetrieb nicht einverstanden war. 

Diese Konflikte konnten mittlerweile, einerseits aufgrund neuer Erkenntnisse aus 
Untersuchungen, andererseits durch Gespräche mit dem ortsansässigen Unternehmen, 
entschärft werden. Ein Gutachten zur Durchlässigkeit des Speyerbachs/Floßbachs im 
Zusammenhang mit der Durchlässigkeitsplanung für den Lachs hat zum Ergebnis, dass der 
Flossgraben als Fischaufstiegsgewässer ertüchtigt werden kann, ohne diesen nennenswert 
verbreitern zu müssen. Außerdem zeigen Berechnungen, dass der Bereich der Mühle Trautz 
beim 100-jährlichen und auch beim Extremhochwasser nur in sehr geringem Umfang von 
Überschwemmungen betroffen ist. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die entlastende 
Wirkung der Ausuferungen der Speyerbachs auf die Wiesen nördlich der Kreisstraße K1. 

Der Großhandelsbetrieb beabsichtigt derzeit keine baulichen Veränderungen an den 
bestehenden Gebäuden. Es werden zusätzliche Lagermöglichkeiten im nördlichen 
Teilbereich des Areals benötigt, um den Betrieb auf zukunftsfähige Beine zu stellen. Die für 
die zusätzliche bauliche Nutzung vorgesehenen Grundstücksflächen sind im Eigentum des 
Gewerbebetriebes und wegen ihrer Lage neben dem Betriebsgelände für eine 
Betriebserweiterung besonders geeignet. Im weiteren Verfahren wird noch geprüft, inwieweit 
die derzeit ausgewiesenen Bauflächen weiter verkleinert werden können, da mutmaßlich die 
Freiflächen westlich des Leitungsrechts nicht oder in geringerem Umfang in Anspruch 
genommen werden müssen.  

Um das geplante Bauvorhaben zulassen zu können, ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans erforderlich. Wie oben erwähnt, wurde bereits im Jahr 2012 ein 
Bebauungsplanverfahren begonnen. Aufgrund des langen Zeitraumes sowie veränderter 
Rahmenbedingungen sollen sowohl der Aufstellungsbeschluss erneut gefasst als auch die 
Beteiligungsphasen wiederholt werden, um eine entsprechende Anstoßwirkung zu erzielen. 

Da die Voraussetzungen für einen sog. Bebauungsplan der Innenentwicklung vorliegen, 
kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt 
werden. Das Verfahren nach § 13a BauGB ist für die angestrebte nachhaltige 
Weiterentwicklung des Gewerbebetriebs vertretbar, denn die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme im Vergleich zur bestehenden bauplanungsrechtlichen Situation 
soll in moderatem Maße erfolgen und die mutmaßlich ökologisch wertvollen Bereiche entlang 
der K1 (Eingrünung des Ortsrandes) sollen möglichst erhalten bleiben.  

Um zunächst zu aktuellen Informationen zu gelangen, soll dennoch zeitnah eine erneute 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange durchgeführt werden.  

Im Vergleich zum damaligen Bebauungsplan-Entwurf wird der Geltungsbereich um das 
Flurstück Nr. 8672/17 in der Gemarkung Lachen-Speyerdorf verkleinert, da dieses als 
Straßenbegleitgrün an der Kreisstraße K1 dient und für die aktuelle Planung nicht mehr 
relevant ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beläuft sich auf ca. 4,2 ha und 
umfasst die Flurstücks-Nummern 8649/37, 8649/38, 8672/4, 8672/5, 8672/14, 8672/18, 
8679/6, 8679/7, 8679/8, 8679/9, 8680/12, 8683, 8822/6, 11283/1, 11285/2, 11435/1, 
11436/1, 11438/1, 11439, 11440 und 11441 vollständig sowie die Flurstücks-Nummern 
8660/17, 8822/7 und 11282/1 teilweise. Grafisch ist die Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereichs der Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 zu entnehmen. 

Ziel der Planung ist es, den Geltungsbereich nachhaltig – unter Berücksichtigung der 
angrenzenden Nutzungen (z.B. Wohnen) sowie der vorgenannten ökologischen Aspekte – 
auch im Hinblick auf künftige, über die seitens des Unternehmens angestrebten 
Lagermöglichkeiten hinausgehenden Absichten städtebaulich zu ordnen und zu entwickeln. 



Der Vorentwurf des Bebauungsplans lässt diverse Festsetzungsmöglichkeiten bewusst noch 
offen, da die komplexe städtebauliche Gesamtsituation und die Planungsabsichten genauer 
zu eruieren und weitere Informationen (z.B. Artenschutzuntersuchung; genaue Lage von 
Leitungen und Kanälen) einzuholen sind. Unter anderem sollen im nächsten Planungsschritt 
die Höhenfestsetzungen der Gebäude und andere Festsetzungen des Maßes der baulichen 
Nutzung festgezurrt werden.   

Die geplanten Festsetzungen eines "Gewerbegebietes" und eines „eingeschränkten 
Gewerbegebietes“ widersprechen den Darstellungen des derzeit wirksamen 
Flächennutzungsplanes. Aus dessen Darstellung "Fläche für die Landwirtschaft (Bestand)" 
lassen sich die geplanten Festsetzungen nicht entwickeln und der Bebauungsplan 
widerspräche dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Der 
Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.  

Im Übrigen wird auf die beigefügte Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 

Es wird empfohlen, die Aufstellung des Bebauungsplans und die Einleitung der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zu beschließen. 

 

 
 
Neustadt an der Weinstraße, 03.05.2021 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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